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ilcland k. 90 einzelnte Anmmnern 20 h. — Einschartungen rosten 25 p der Zeichnraun und sind bis spätestens Dounerstag

abends kostenfrei ins Rathaus zu bringen.

Nr. 13. Sonntag, 30. März 1919. 50. Jahrg.

Ortswahlbehörden
für alle Wahlsprengel Wahlbezirk Feldkirch.

der Stadt Dornbirn.

Bekanntmachung
zu den Wahlen in den Landtag.

Die Wählerverzeichnisse der Wahlsprengel 1 bis 12 der Stadt Dornbirn sind vom 23
März bis einschließlich 30. März 1919, das ist 8 Tage hindurchin der Wahlkanzlei, altes Be¬
zirksgericht, 1. Stock (früherer Verhandlungssaal) zur allgemeinenEinsicht aufgelegt.

Während dieser Frist ist jedermann befugt, täglich von 9 Uhr vormittags bis 3 Uhr
nachmittags in die Verzeichnisse einzusehen und davon Abschriftenzu nehmen. Auch die Verviel¬
fältigung der Listen ist gestattet. Die Parteien werden dringend gebeten, die Verzeichnisse nicht
zu beschädigen.

Innerhalb 12 Tagen und der genannten Amtsstunden kann jede sim Wahlbezirke
Feldkirch wahlberechtigte Person wegen Aufnahme vermeintlich Nichtwahlberechtigter oder wegen
Nichtaufnahme vermeintlich Wahlberechtigter Einspruch erheben. Der Einspruch kann schriftlich
oder mündlich in der Wahlkanzlei eingebracht werden. Bei schriftlicher Einsprache ist für jeden
Einspruchsfall eine gesonderte Eingabe zu überreichen.

Die Einspruchsfrist beginnt am Sonntag, den 23. März und endet am Donnerstag,
den 3. April 3 Uhr nachmittags.

Alle in Wahlsachen erforderlichen Kundmachungen werden an einer Amtstafel im alten

Bezirksgerichtsgebäude angeschlagen und erscheinen nach Möglichkeit auch im Gemeindeblatte.
Die Wählerkanzlei ist auch Sonntag den 30. März geöffnet.
Dornbirn, am 28. März 1919. 1788

Der Bürgermeister als Wahlleiter.

E. Luger.


